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„Ungeimpfte schützen, Impflücken schließen“ 
Hessischer Ärztekammerpräsident hält bundesweite Masern-Impfpflicht für sinnvoll und plädiert 

zugleich für nationale Aufklärungskampagnen 

 

Wenige Wochen nachdem der hessische Ärztekammerpräsident Dr. med. Edgar Pinkowski – 

anlässlich des vom UN-Kinderhilfswerk Unicef gemeldeten weltweiten Anstiegs von Masernfällen – zu 

einer Intensivierung der Impfaufklärung aufgerufen hat, schaltet er sich erneut in die Diskussion ein: 

Der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für Anfang Mai angekündigte Gesetzesentwurf für 

eine bundesweite Masern-Impfpflicht für Kita- und Schulkinder sei sinnvoll, erklärt Pinkowski. „Die von 

der STIKO (Ständige Impfkommission) empfohlene zweifache Masern-Impfung  ist die einzige 

Möglichkeit, die gefährliche Viruserkrankung, die zu schweren Komplikationen und sogar Todesfällen 

führen kann, vollständig auszurotten.“ Dass Aufklärung und Information bisher nicht zu der 

angestrebten vollständigen Durchimpfungsrate geführt hätten, rechtfertige ein bundesweites 

Vorgehen zur Bekämpfung des hochansteckenden Masern-Erregers.  

 

„Die Freiheit des Individuums endet dort, wo die Freiheit, bzw. die Gesundheit anderer gefährdet 

wird“, macht Pinkowski deutlich. „Nur wenn sich ein ausreichend großer Teil der Bevölkerung mit einer 

Impfung gegen eine Krankheit immunisiert, profitieren alle davon. Wer dagegen die Masernimpfung 

für sich oder seine Kinder ablehnt, entscheidet sich damit gegen das Gemeinwohl.“ Bisher habe die 

Weltgesundheitsorganisation WHO das Ziel der sogenannten Herdenimmunität bei Masern durch 

freiwillige Impfungen nicht erreicht. „Wie erfolgreich verpflichtende Maßnahmen sein können, zeigt 

das Beispiel der Pocken, die 1980 für ausgerottet erklärt wurden“, so Pinkowski weiter. Von 1949 bis 

Ende 1975 gab es in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht gegen Pocken, die anschließend bis in 

die 1980er Jahre eingeschränkt auf Kinder im Alter von einem und im Alter von zwölf Jahren 

fortbestand.  

 

Eine vollständige Durchimpfungsrate der Bevölkerung lasse sich mit der Impfpflicht für Kinder allein 

allerdings nicht erreichen, gibt Pinkowski zu bedenken. Schließlich sei die Impfbereitschaft bei Kindern 

laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) in den letzten 10 Jahren kontinuierlich gestiegen. „Vielmehr 

belegen die Zahlen des RKI, dass in etwa der Hälfte der Fälle Erwachsene erkranken, weil sie 

schlichtweg nicht oder ungenügend geschützt sind und dadurch selbst eine Gefahr für ungeimpfte 

Kinder in ihrer Nähe darstellen“, erklärte Pinkowski. „Um Ungeimpfte zu schützen und Impfpflücken zu 

schließen, müssen daher auch Erwachsene aufgefordert werden, ihren Impfstatus zu überprüfen. Hier 

könnten vom Bundesgesundheitsministerium vorangetriebene, breit angelegte 

Aufklärungskampagnen wirksam sein.“ 


